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Innenliegende Seite

Ziele der Städtebauförderung

die Stärkung von Innenstädten unter besonderer Be-
rücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange 
des Denkmalschutzes,

die Wiedernutzbarmachung von Flächen zur Errichtung 
von Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- 
und Folgeeinrichtungen unter umweltschonender, kos-
ten- und flächensparender Bauweise,

städtebauliche Maßnahmen zur Behebung sozialer 
Missstände

Vorbereitende Unter-
suchungen, städte-
bauliche Planungen, 
Konzepte und Wett-

bewerbe

Herstellung und 
Änderung von 

Erschließungsanlagen
Kunst im 

öffentlichen Raum

Beteiligung der 
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Öffentlichkeitsarbeit

Modernisierung und 
Instandsetzung 

baulicher Anlagen
Verfügungsfonds

Erwerb von 
Grundstücken

Errichtung und 
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und -träger
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Grundstücken

Verlagerung und
 Änderung von 

Betrieben
Gebietsbezogenes 

Management

Abb: Fördertatbestände: beispielhafte Aufzählung

Kaltenkirchener 
Städtebaufördermaßnahme 

„Innenstadt“
Die Stadt Kaltenkirchen hat sich in den zurückliegenden 
Jahren rasant und in einer großen Flächenausdehnung 
weiterentwickelt. Der Verkehr hat zugenommen. Der On-
line-Handel hat zu großen Veränderungen im Konsumver-
halten der Einwohnenden geführt. Auch die allgemeinen 
Ansprüche der Besucher haben sich geändert. Es wird 
Aufenthaltsqualität und Vielfalt gewünscht. Dazu möchte 
man sich mit seiner Stadt identifizieren können.

Deshalb ist es notwendig, den gesamten Innenstadtbe-
reich städtebaulich und funktional an diese Veränderun-
gen anzupassen. 

Abb: Leitziele

Umsetzungsphase

Klimaschutz und -anpassung
Neue Fördervoraussetzung in der Städtebauförderung ist 
seit 2020 die angemessene Berücksichtigung von Maß-
nahmen des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an den 
Klimawandel. 

In den Jahren 2023 bis 2038 werden folgende Maßnah-
men zur Attraktivierung der Innenstadt im Rahmen der 
Städtebauförderung angestrebt:

die Neugestaltung der zentralen Einkaufsstraße 
„Holstenstraße“
Attraktive Gestaltung von Freiflächen z.B. „Grüner 
Markt“, „Kleiner Markt“, „Rathausgarten“, „Holstenplatz“
Umsetzung eines stadtverträglichen Verkehrs- und 
Mobilitätskonzeptes 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch klare Zuordnung 
von Nutzflächen
Schaffung von Barrierefreiheit durch z.B. neue 
Pflasterung der Gehwege
Ordnung der Bebauungsstruktur durch z.B. klare 
Raumkanten
Reduzierung von Leerständen
Modernisierung von Gebäuden mit mittlerem/hohem 
Sanierungsbedarf

Abb: Ausschnitt Zielkonzept
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Weitere Informationen zur Städtebauförde-
rung und insbesondere zur  
Kaltenkirchener Maßnahme „Innenstadt“ 
erhalten Sie auf der Homepage der Stadt 
Kaltenkirchen unter: 
https://kaltenkirchen.de/de/wirtschaft-ver-
kehr/staedtebaufoerderung.php.

Bildnachweise:
aus dem Bericht  
VU + IEK „Innenstadt Kaltenkirchen“  
(Stand: 2023)

und

eigene Darstellungen der Redaktion  
(ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG)

Was ist Städtebauförderung?

Städte und Gemeinden stehen immer wieder vor neuen 
Aufgaben und Herausforderungen. 
Viele städtebauliche, funktionale und soziale Missstän-
de können aufgrund ihrer absoluten Größe oder ihrer 
Komplexität nur in gesamtstaatlicher Verantwortung 
bewältigt werden. 

Der Bund und die Länder stellen sich dieser Verantwor-
tung gemäß Artikel 104 b Grundgesetz und unterstüt-
zen die Städte und Gemeinden dabei mit den Program-
men zur Städtebauförderung. 

Ausgleichsbetrag gem. § 154 BauGB
Wenn der Wert des Grundstücks durch das Sanierungs-
verfahren steigt, welches mit öffentlichen Zuschüssen 
und Mitteln ausgeführt wurde, wird dieser Mehrwert in 
Form eines Ausgleichsbetrags abgeschöpt.

1/3 
Finanzhilfen des Bundes

1/3 
Landesmittel

1/3 
Haushaltsmittel der Kommune

Anprechpartnerin im Rathaus:
Kathrin Schwanke
FBL Tiefbau und Stadtplanung
Tel.: 04191-939-460
k.schwanke@kaltenkirchen.de

Bauvorhaben im Sanierungsgebiet 
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Ge-
meinde, wenn Gebäude

abgerissen,
errichtet,
verändert oder
umgenutzt werden (z.B. Bürohaus statt Wohnen).

?
Genehmigung


